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SCHUTZ FÜR FLÜCHTLINGEN SCHUTZ VOR FLÜCHTLINGEN!

OBER DIE ZUKUNFT DES ASYLRECHTS IN DEUSCHLAND UND DER EUROPÄISCHEN UNION.

HERIBERT PRANTL

Samuel Mhiribidi kam, via London, aus Harare. Harare ist die Hauptstadt von Zimbabwe und liegt in Südostafrika. Dort sind die Menschen ziemlich schwarz. Schwarzhäutige Menschen sind den Grenzbeamten am Flughafen Stuttgart-Echterdingen mög​licherweise von Natur aus verdächtig - als Rauschgiftschmuggler, Mädchenhändler oder zumindest als Asylbewerber. Deshalb griffen sie Mister Mhiribidi zu dritt, kaum dass er das Flugzeug verlassen hatte, um ihn peinlich zu befragen und gründ​lich zu untersuchen. Der Mann aus Afrika gab zwar zu verstehen, dass er in der katholischen Akademie von Stuttgart-Hohenheim einen Vortrag halten wolle. Aber das sagte er zum einen auf englisch, zum anderen mochte seine Einlassung den Beamten, falls sie diese verstanden, als besonders dreist erscheinen. Der Verdächtige behauptete nämlich, er wolle über die ‚philosophy’ afrikanischer Flüchtlingspolitik reden. Erst als Klaus Barwig, der Akademiereferent von Stuttgart-Hohenheim, durch die Flughalle stürzte, um seinen Gast zu suchen, gaben die Beamten ihr Opfer frei. Der Flüchtlingskommissar der Regierung von Zimbabwe konnte nun seinen Vortrag halten und bei der Tagung erfahren, wie sich die Europäer ihre zukünftige Flüchtlingspolitik vorstellen ...

Dieser Vorfall, den Klaus Barwig im Jahr 1992 zur Eröffnung der Hohenheimer Tage zum Ausländerrecht erzählte, zeigte wohl besser als alle Referate und Diskussionen, was es mit den ‚Perspektiven für ein Recht auf Asyl in Europa’, so das Tagungsthema, auf sich hat: Die Flüchtlingspolitik der europäischen Regierungen spiegelte sich in diesem Verhalten von Grenzbeamten durchaus wieder. Schon 1990 hatte der europäische Flüchtlingskongress in Straßburg die Tendenz erkannt: „Während im Osten Europas Mauern fallen, wird im Westen eine Tendenz sichtbar, neue Mauern zu errichten und sich in einer Festung des Wohlstands einzuigeln“. Das war richtig beobachtet, und daran hat sich nichts geändert. Im Gegenteil. Europa verschließt sich den Flüchtlingen.

Der zweite eiserne Vorhang

Im Konzept der Abschottung war bis 1990 der Eiserne Vorhang ein integraler Bestandteil. Seitdem sucht die Flüchtlingspolitik der Regierungen der Europäischen Union nach Ersatz: Gebaut wird eine Mauer aus Computertechnik, Bürokratie und mobiler Grenzpolizei, die Außengrenzen werden aufgerüstet. Fremde dürfen nur noch mit Visum ins Land, die Möglichkeit, überhaupt einen Asylantrag zu stellen wird immer weiter erschwert und die Chance, mit einem Asylantrag Erfolg zu haben, sinkt rapide. Die Mutterländer haben längst das Band zu ihren ehemaligen Kolonien zerschnitten, um so, von der EU gedrängt, die postkoloniale Migration zu
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stoppen. Es wird versucht, die Auswahl der Menschen, die in Europa noch aufgenommen werden, an die Außengrenzen oder gleich ins außereuropäsiche Ausland zu verlegen, etwa dadurch, dass Asylanträge in den jeweiligen Borschaften im Ausland gestellt werden müssen. Die Staaten Europa sind dabei, die angrenzenden Staaten als eine Art Pufferzone zu betrachten und zu behandeln.

Mit dem Inkrafttreten des Amsterdamer EU-Vertrages am 1. Mai 1999 wurden Einwanderung und Asyl – samt den Regelungen zum Bau und Schutz der „Festung Europa“ (zum Beispiel das Übereinkommen von Sehengen) – zu einer echten Aufgabe der Europäischen Gemeinschaft, wobei in den ersten fünf Jahren noch zahlreiche Sonderregelungen gelten. Artikel 63 EU-Vertrag sieht vor: Erstens: Mindestnormen für Aufnahme und Anerkennung von Asylbewerbern. Zweitens: Maßnahmen für einen (vorübergehenden) Schutz von Flüchtlingen. Drittens: einwanderungspolitische Maßnahmen, unter anderem Rückführung „illegaler Ausländer“, wozu abgelehnte Asylbewerber gezählt werden. Gemeinsam handelt Europa bisher vor allem bei der Abwehr, nicht beim Schutz von Flüchtlingen.

Das Fehlen gemeinsamer Schutz- und Prüfungsstandards ist augenscheinlich und spiegelt sich auch in unterschiedlichen Anerkennungsquoten wieder. So wurden zum Beispiel 1996 in Frankreich 31,92 Prozent aller Flüchtlinge aus Sri Lanka anerkannt, in Deutschland erhielten hingegen nur 8,15 Prozent von ihnen Asyl und 2,87 Prozent Abschiebungsschutz. Die Aussichten eines Opfers von Menschenrechtsverletzungen hängen also entscheidend davon ab, in welchem EU-Mitgliedsstaat das Asylverfahren durchgeführt wird.

Jeder Staat spielt Pontius Pilatus

Eine besonders tückische Rolle spielt die sogenannte Drittstaatenklausel, die in den „Londoner Entschließungen“ von 1992 erfunden und im neuen deutschen Asylrecht sogleich umgesetzt wurde. Drittstaatenklausel bedeutet dabei: Jeder Staat spielt Pontius Pilatus. Jeder wäscht seine Hände in Unschuld, jeder schiebt den Flüchtling weiter in den nächsten Staat, weil er dort angeblich schon sicher war, und der macht es wiederum so - und so weiter und so fort. Und dann landet der womöglich wieder dort, wo er hergekommen ist. Als im November 1995 vor dem Bundesverfassungsgericht über das neue deutsche Asylrecht verhandelt wurde hat der damalige Bundesinnenminister Manfred Kanther, als er mit bitteren Flüchtlingsschicksalen konfrontiert wurde, Mängel des neuen deutschen Asylrechts eingeräumt. Er hat dabei so getan, als seien diese Mängel ein Opfer, das Deutschland für Europa bringen müsse. Kanther schwärmte damals von einem europäischen Konzept, von einem großen europäischen Verantwortungszusammenhang. Das neue deutsche Asylrecht sei ein Teil dieses Konzepts, dessen schützende Wirkung sich leider noch nicht entfaltet habe. Und Kanther bat die Richter, diesen Entfaltungsprozess nicht zu stören. Der Bitte entsprachen die Karlsruher Richter bekanntlich dann auch. Und wie sieht nun der Entfaltungsprozess aus, von dem Kanther damals geredet hat? Es entfaltet sich eine Politik, in der es weniger um Schutz für Flüchtlinge geht, sondern um Schutz vor Flüchtlingen.

[19/20]

Mit einem typischen Beispiel begann das Jahr 1998: 2000 kurdische Flüchtlinge landeten mit verrosteten Schiffen in Italien und wurden von der deutschen Innenpolitik sogleich zur beinah apokalyptischen Bedrohung erklärt. Und was geschah? Die deutschen und die EU-Vertreter setzten sich mit den Verfolgern zusammen und machten mit ihnen gemeinsame Sache: Die EU dachte sich gemeinsam mit den Türken Maßnahmen gegen die Verfolgten aus.

Die Türkei wurde nicht etwa vorgeladen; sie wurde eingeladen: In Rom, bei der Konferenz des Polizeichefs der Europäischen Union im Januar 1988, saßen die türkischen Sicherheitschefs gleichberechtigt mit am Tisch – um zusammen mit Kollegen aus der EU über Grenzsicherungsmaßnahmen gegen die kurdischen Flüchtlinge zu beraten. Schon seit geraumer Zeit verhandelt die EU mit der türkischen Regierung, um diese bei der Errichtung von Flüchtlingslagern zu unterstützen – in diesen Camps sollten Flüchtlinge aus Iran, Irak, Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan und Ägypten aufgefangen und nach maximal zehn Tagen zurückgeschickt werden. Vertreter des UN-Flüchtlingskommissariats wollte die Türkei in diesen Lagern nicht sehen. Das musste stutzig machen – aber die EU bekümmert das wenig: Die EU-Staaten wollen gern beim Aufbau der Camps helfen, mit Geld und Technik; Deutschland zum Beispiel will der Türkei seine Fertigkeiten bei der Prüfung von Ausweißpapieren zur Verfügung stellen.

Es geht bei alledem darum, potenzielle Asylbewerber schon vor dem Erreichen der EU-Grenzen abzuwehren. De facto wurde die Türkei schon 1998 (also lange bevor sich des türkischen EU-Aufnahmebegehrens wegen von 2002 an die Zustände in der Türkei zu verbessern begannen) zum sicheren Drittstaat – zu einem Staat also, in dem (Kraft Definition) jeder Flüchtling angeblich ausreichend sicher ist. Das widersprach allen damaligen Kenntnissen, das widersprach auch der Genfer Flüchtlingskonvention. Doch die EU verhält sich wie Pontius Pilatus: sie wäscht ihre Hände in Unschuld. Was kann sie für den Umgang der Türkei mit Flüchtlingen? Hauptsache, die kommen nicht nach Italien, Österreich oder Deutschland.

In einem Container in Dover

Die Europäische Union und ihre Asylregelungen. Als der Schweizer Jurist und Journalist Beat Leuthardt 1994 ein Handbuch „Festung Europa“ veröffentlichte, musste er sich von Politikern und Polizeistrategen in Bonn, Brüssel, Wien und Bern anhören, dass es eine solche Festung nicht gebe: „Gehen Sie hinaus, schauen Sie sich um in Europa und zeigen Sie uns die angeblichen Opfer dieser Festung Europa.“ Wenn, wie im Juni 2000 in einem Container in Dover Dutzende toter Flüchtlinge entdeckt werden, elendig erstickt, dann mag kaum ein Politiker oder Beamter mehr so reden. Anfang der neunziger Jahre hatte Leuthardt zu recherchieren begonnen, er war an die Außengrenzen Europas gefahren und hatte die Geschichten aufgeschrieben, die ihm dort begegnet sind: Zum Beispiel die von den Migranten aus Marokko, die mit überladenen Fluchtbooten nach Spanien übersetzen und kentern oder von den Fluchthelfern aus dem Boot geworfen werden. Es gibt keine Statistiken darüber, wie viele Menschen auf dem Weg in den vermeintlich Goldenen Westen erfroren, erstickt oder
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ertrunken sind. Aber die Innenminister der EU-Staaten kennen nicht erst seit Dover das Problem: Je rigoroser die Abschottung, desto näher liegen solche Tragödien.

Bei der EU-Konferenz im finnischen Tampere im Oktober 1999 haben die Staats- und Regierungschefs der EU erstmals eingeräumt, dass eine Politik des bloßen Einmauerns nicht funktionieren kann. Zwar wurde zum x-ten Mal beschlossen, die Außengrenzen besser zu sichern, die Schlepperbanden intensiver zu bekämpfen und eine gemeinsame Abschiebepolitik zu entwickeln. Andererseits kündigten sie eine Politik zur Bekämpfung der Fluchtursachen an. Vor allem aber unterstrichen sie den Grundsatz, dass Verfolgte weiter Aufnahme finden müssen; man sprach von „einem absoluten Respekt des Asylrechts“. Die verschrobene grammatikalische Konstruktion zeigt, wie schwierig es war, eine Formel zu finden. Aber immerhin: Bis dahin hatte sich die EU Konferenz um Konferenz nur mit den Bauplänen für die Festung Europa befasst – beginnend mit den „Londoner Entschließungen“ von 1992, in denen die Drittstaatenregelung erfunden wurde, die dann im neuen deutschen Asylrecht sogleich exekutiert wurde. Danach sind Deutschland und die EU als Ganzes von angeblich sicheren Drittstaaten umgeben, in denen es keine Verfolgung, dafür aber Asyl gibt; dorthin sollen sich die Flüchtlinge begeben. Für den Asylsuchenden, der auf dem Landweg in die EU kommen will, bleibt daher nur illegale Einreise übrig. Für die Direkteinreise gibt es nur noch das Flugzeug. Also hat die EU zum einen die Kontrollen in die Abflugländer vorverlegt, zum anderen die Kategorie der „sicheren Herkunftsländer" eingeführt; wer aus den als sicher deklarierten Ländern kommt, erhält kein Asyl. Und was sicher ist, bestimmt jeder Staat selbst.

Festung mit Zugbrücke

Das Postulat des EU-Gipfels von Tampere 1999 besagt: Flüchtlinge müssen wenigstens eine kleine Chance haben, Schutz in der EU zu finden – um ihr Heil nicht in einem Container suchen zu müssen. Die EU hat sozusagen das Modell der Festung mit Zugbrücke kreiert. Die europäische Zugbrücke existiert aber nach wie vor nur auf dem Papier. Der Weg vom Europäischen Rat zur europäischen Tat ist lang. Die meisten Mitgliedstaaten sind nicht bereit, restriktive nationalstaatliche Asylgesetze aufzugeben.

Die Bundesrepublik nimmt im Konzert der Blockierer eines gemeinsamen europäischen Asylrechts eine besonders prominente Rolle ein. Während die EU-Kommission erträgliche Asylstandards präsentiert, schaffen die Nationalstaaten ständig neue Fakten: Großbritannien beabsichtigt, allen Asylsuchenden, die nicht schon außerhalb des Landes ihren Antrag stellen, die Sozialhilfe zu verweigern. Auf der britischen Insel wurden Internierungslager für Flüchtlinge eingerichtet, in Deutschland ebenso. Und Österreich schickt täglich Flüchtlinge in die Obdachlosigkeit.

Brüssel versucht den Kurswechsel...

Zwischen Dezember 1999 und September 2001 hat die Kommission der Europäischen Union, umsichtig geleitet von Kommissar Vittorino, respektable Vorschläge
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zu einem gemeinsamen Asylverfahren, zu sozialen Aufnahmebedingungen, Familienzusammenführung und zur Definition des Flüchtlingsbegriffs gemacht. Die Vorschläge sorgten für Furore in den einzelnen Mitgliedsstaaten, weil sie nicht den kleinsten gemeinsamen Nenner anstrebten, sondern einen höheren asylrechtlichen Mindeststandard, als man ihn bisher gewohnt war. Die Initiativen der Kommission, so sieht es Pro Asyl, „zeichnen sich durch hohe Schutzstandards bei minderjährigen Flüchtlingskindern, bei traumatisiereten Flüchtlingen und Vergewaltigungsopfern aus.“ Ihre Durchsetzung hätte in der Europäischen Union einen Kurswechsel bedeutet. Es kam nicht dazu. Der erste Richtlinienvorschlag zur Familienzusammenführung vom Dezember 1999 geriet in Deutschland unter Dauerkritik – angeführt vom sozialdemokratischen Bundesinnenminister Otto Schily und der CDU/CSU. Nachdem über ein Jahrzehnt lang „Europa“ und die „Europäisierung“ des deutschen Asylrechts der Vorwand waren, um die bisherigen Standards unter dem Vorwand angeblicher „Harmonisierung" zu senken, wurden und werden nun die Richtlinienvorschläge der Europäischen Kommission zur Familienzusammenführung und zum gemeinsamen Asylverfahren heftig bekämpft. Sämtliche Vorschläge aus Brüssel wurden Stück für Stück unter maßgeblicher Beteiligung Deutschlands und Österreichs zerpflückt. Im europäischen Kräfteparallelogramm kommen die Flüchtlinge nicht zum Zug: Die Europäische Kommission in Brüssel liefert zwar flüchtlingsfreundliche Vorschläge, diese scheitern aber am Widerstand der einzelnen Staaten. Das Europäische Parlament nimmt Stellung zu den Vorschlägen der Kommission, besitzt aber kein Mitentscheidungs-, sondern nur ein bloßes Anhörungsrecht; die Beschlüsse des Parlamentes bleiben weitgehend unberücksichtigt. Der Europäische Gerichtshof hat vorerst nur eingeschränkte Befugnisse. Er kommt erst dann ins Spiel, wenn Richtlinien und Verordnungen beschlossen sind. Das heißt: In der ersten Etappe der Vergemeinschaftung bleibt die Asylpraxis der Union weiterhin von nationalstaatlichen Partikularinteressen geprägt. Das alles blockierende Einstimmigkeitsprinzip kommt einem Vetorecht gleich und verhindert eine zügige, völkerrechtskonforme Vergemeinschaftung des Asylrechts.

... vergeblich

Wenn Schily „nach Europa“ fährt, dann hat er freie Bahn. Dann hat er diese Grünen nicht in der Nähe, die ihm in Berlin, in der rot-grünen Koalition, bisweilen in den Arm und in die Gesetzentwürfe fallen. Und dann ist auch der Kanzler weit weg, der neuerdings, wie sich in den Koalitionsverhandlungen im Herbst 2002 gezeigt hat, im Zweifel ab und an zu den Grünen hält. Schily sucht also Kompensation, und die findet er in Europa. Dort mauert er gegen alles, was auf eine Liberalisierung des Flüchtlings- und Ausländerrechts hinauslaufen könnte. Der Amsterdamer Vertrag hat der EU aufgegeben, gemeinsame Mindeststandards zum Asylrecht zu beschließen. Aber unter dem Rubrum „Schutz für Flüchtlinge" diskutiert Schily über den „Schutz vor Flüchtlingen".

Der Minister hat, wie er bei der Innen- und Justizministerkonferenz in Luxemburg im Oktober 2002 demonstriert hat, ein sehr spezielles Verständnis vom Asylrecht.
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Asylrecht: Das sind für ihn weitere Verschärfungen bei den Einreisebestimmungen, das sind Aktionspläne zur Bekämpfung der illegalen Einwanderung. Zum Asylrecht gehört bei ihm der Aufbau einer europäischen Grenzpolizei und ein gemeinsames Visa-Identifikationssystem. Das hat zwar alles nichts mit einem gemeinsamen Asylrecht zu tun, hat aber verheerende Auswirkungen auf den Flüchtlingsschutz. Dieser löst sich auf in Sicherheitsgesetzen. Die Devise europäischer Ministerkonferenzen heißt: Weil seit dem 11. September 2001, seit dem Al-Kaida-Terror in New York und Washington, das Sichere nicht mehr sicher ist, ist Asylrecht grundsätzlich gefährlich. Gegen solches Denken und Handeln müsste ein deutscher Innenminister, der ja zugleich Verfassungsminister ist, Sturm laufen. Vielleicht hätte man eine solche Anweisung an Schily in den Koalitionsvertrag schreiben müssen.

Asylrecht - aber nicht in Deutschland

Deutschland hat mit seinem neuen Asylrecht eine unselige Entwicklung in Europa forciert. Am 26. Mai 1993 wurde zum erstenmal in der Geschichte der Bundesrepublik ein Grundrecht beseitigt. Im Bundestag wurde mit den Stimmen der CDU/CSU, mit dem Großteil der Stimmen der FDP und mit einer Stimmenmehrheit der SPD der bisherige Artikel 16 Absatz 2 des Grundgesetzes gestrichen. An die Stelle des schlichten Satzes „Politisch Verfolgte genießen Asylrecht“ trat ein komplizierter Artikel 16 a, eine lange, verklausulierte Umschreibungt eines neuen Rechtszustandes, der sich kürzer so beschreiben lässt: Politisch Verfolgte genießen Asylrecht, aber möglichst nicht in Deutschland. Im ersten Absatz des neuen Artikels wird den politisch Verfolgten das Asylrecht de jure, also auf dem Papier, garantiert, in den nachfolgenden Absätzen de facto, in der Praxis also, wieder genommen. Dieses neue Asylrecht trat am 1. Juli 1993 in Kraft: Alle deutschen Nachbarstaaten wurden zu sicheren Drittstaaten erklärt, Deutschland umgab sich also mit einem Cordon sanitaire. Wer durch diese Nachbarstaaten nach Deutschland einreist, gilt nicht mehr als politisch verfolgt, er wird ohne weitere Prüfung an der Grenze zurückgewiesen. Für Flüchtlinge bleibt also nur noch der Luftweg. Solche Flüchtlinge freilich trifft eine weitere Regelung des neuen Asylrechts, die Liste mit den angeblich sicheren Herkunftsstaaten; wer aus diesen Staaten kommt, wird ohne weitere Prüfung zurückgeschickt.

Dieses neue Asylrecht ist scharf, aber angeblich immer noch nicht scharf genug. Die Zahl der Asylbewerber ist stark gesunken, aber angeblich immer noch nicht stark genug – nach Meinung des Bundesinnenministeriums. Von Schlupflöchern im neuen Asylrecht ist die Rede und mit diesem Wort versucht man sich, aus den völkerrechtlichen Verpflichtungen herauszuwinden. Geldentwertung wird hierzulande mit Argusaugen beobachtet. Rechtsentwertung dagegen wird kaum registriert. Auf dem Gebiet des Flüchtlingsrechts geht die Inflation in Hyperinflation über. In das Klima der Unbarmherzigkeit und Unverfrorenheit passen die Meldungen darüber, dass Flüchtlingen das Heiraten per Gesetz verboten werden soll, um so Scheinehen zu verhindern. In dieses Klima passt auch ein Urteil des Verwaltungsgerichts Trier. Die Richter haben eine asylrechtliche Kill-Rate für Algerien ausgerechnet: Sie setzten
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die 75 000 Terror-Toten ins Verhältnis zur Einwohnerzahl Algeriens von 26,7 Millionen. Ergebnis der Berechnungen: Da bei einem solchen Zahlenverhältnis weder „sicherer 'Tod noch schwerste Verletzungen drohen", lehnte das Gericht Asyl ab. Das ist bezeichnend für die Rigorosität, mit der das Flüchtlingsrecht exekutiert wird. „Ist ihnen nichts weiter durch die Behörden in Nigeria geschehen?“, fragte die Behörde den Asylbewerber. Der hatte geschildert, wie er gefoltert worden war, wie man ihm dann sein Todesurteil mitgeteilt hatte und wie seine Hinrichtung ablaufen sollte.

Vogelfrei – das war im Mittelalter der friedlose Straftäter. Niemand durfte ihn unterstützen, beherbergen, ernähren. Er war aus der Rechtsgemeinschaft ausgestoßen. Letztmals 1698 hat das Reichskammergericht zu Wetzlar die Reichsacht verhängt. Heute ist sie wieder da, in modernisierter Form. Heute heißt die Reichsacht Ausweisungsbescheid.

Früh um fünf Uhr kommt die Polizei

Gelegentlich muss das höchste deutsche Gericht den Politikern und Verwaltungsjuristen erklären, dass sie nicht alles machen können: Das oberste deutsche Gericht hat also im Juli 2002 in einem Beschluss zum Asyl-, Ausländer- und Abschieberecht den deutschen Staatsgewalten erklären müssen, dass die Grundrechte auch für Ausländer und Asylbewerber gelten, selbst dann, wenn sie ausreisepflichtig sind.

Das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Doch das Selbstverständliche ist, wenn es ums Ausweisen und Abschieben geht, schon lange nicht mehr selbstverständlich. Verwaltungsbehörden, Polizei und Haftrichter haben offensichtlich die Verkürzung des Asylgrundrechts im Jahre 1993 als generelles Signal verstanden, dass man es in diesem Bereich mit den rechtsstaatlichen Grundregeln nicht so genau nehmen muss. Es ist nämlich üblich geworden, dass man die Leute auch ohne Abschiebehaftbefehl zwangsweise aus dem Land schafft, ja ohne dass ein Richter die Leute überhaupt noch einmal zu Gesicht bekommt. „Realvollzug“ nennt sich das in der Verwaltungssprache: Die Polizei klingelt morgens um fünf bei der ausländischen Familie, dann geht es mit Mann und Maus ins Gefängnis und von da aus ab nach Ghana oder in die Türkei. Unter die Räder kommt dabei der Artikel 104, Absatz 2 des Grundgesetzes, in dem es heißt: „Über die Zulässigkeit und Fortdauer einer Freiheitsentziehung ist unverzüglich eine richterliche Entscheidung herbeizuführen“.

Das Verfassungsgericht hat nun den Behörden das Wort „unverzüglich“ so engelsgeduldig erklärt wie Analphabeten das Alphabet. Unverzüglich heißt: Man darf nicht erst warten, bis das Flugzeug mit den Abgeschobenen in der Luft ist. Unverzüglich heißt, dass der zuständige Richter nicht erst einmal am Freitag um vier ins Wochenende geht. Ein Bereitschaftsrichter muss den Fall rechtzeitig prüfen – bei Menschen, die wegen Straftaten verhaftet werden, ist das selbstverständlich, bei Menschen, die wegen Ausreisepflicht verhaftet wurden, jedoch nicht. Das Bundesverfassungsgericht hat also Nachhilfeunterricht gegeben.
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Magna Charta, Minima Charta

Zu festlicher Stunde nennt man die Genfer Flüchtlingskonvention gern die Magna Charta des Europäischen Flüchtlingsrechts. In einzelnen EU-Ländern gibt es immer wieder Pläne, sie in eine Minima Charta zu verwandeln, in eine Konvention nämlich, die ins Leere läuft. Das Strategiepapier, das von der österreichischen Regierung im Jahr 1998 (damals führte Austria den Vorsitz in der EU) ausgearbeitet wurde, war entlarvend deutlich: In Ziffer 103 ist von einer „Neuorientierung" die Rede, „die die Genfer Konvention ergänzt, ändert oder ablöst". Dieser Satz war entweder eine Dummheit, weil die EU-Staaten – wenn man den Satz wörtlich nimmt – die Konvention kündigen müssten, was auf der Weltbühne ein unsägliches Bild abgeben würde. Oder aber es handelt sich um eine Freudsche Fehlleistung, weil die Verfasser ungewollt deutlich sagten, was sie eigentlich auf Schleichwegen erreichen wollen, im Rahmen nationaler Auslegung der Konvention nach politischem Gusto. An letzteren Weg dürften die Verfasser des Plans gedacht haben, weil es für die Genfer Konvention von 1951 kein international verbindliches, unabhängiges Organ gibt, das die Anwendung der Bestimmungen überwacht. Den Plänen zufolge sollte die „Neukonstruktion" im Rahmen des Amsterdamer Vertrags erfolgen. Sie werden in nächster Zeit nicht umgesetzt werden können – aber sie zeigen den Geist, in dem Asylpolitik betrieben wird: Es geht darum, Flüchtlingsbewegungen zu steuern und sie möglichst an den Staaten der Europäischen Union vorbei zu lenken. Die Rede ist davon, „vieldimensionale Lösungen anzupeilen und nicht den Blick auf Rechtsfragen zu verengen“. Das Papier spricht davon, dass „den Staaten der Union kein wirklicher Erfolg gegen den Missbrauch des Asyls gelang“. Von Fluchtgründen ist nicht die Rede. Das Papier stellt die gesamte Fluchtproblematik unter die Hauptüberschrift „illegale Zuwanderung“. Vorbild für neue Schritte, die eine „politische Dynamik“ entfalten sollen, sind offenbar die Maßnahmen zur Bekämpfung organisierter Kriminalität. Sie zeigen, so heißt es im Papier zur Migrations- und Asylpolitik, „dass es möglich ist, solche mittelfristigen Strategien im Bereich Innen- und Justizpolitik zu entwickeln und stringent umzusetzen. Dies müsste auch in der Migrationspolitik möglich sein.“

Um diese Politik einzuleiten, wird die Genfer Flüchtlingskonvention diskreditiert. Sie habe „teilweise ihre Anwendbarkeit auf die real existierende Problemsituation verloren“. Sie sei nämlich zugeschnitten gewesen auf Flüchtlinge, die von autoritären staatlichen Regimen vertrieben worden seien, sei aber „überhaupt nicht zugeschnitten auf Vertreibung durch interethnische Konflikte oder aber auf die Bewältigung illegaler Migration“.

Die angeblichen Defizite sollen aber nicht behoben, sondern die Genfer Konvention soll in die Ecke gestellt werden. Mit der Genfer Konvention wäre die „Neukonzeption“ auch überhaupt nicht vereinbar. An die Stelle des bisherigen Modells „Festung Europa“ soll ein Modell der vielen Festungen treten, mit weit vorgeschobenen Mauern und Bollwerken und zahlreichen Kontroll-Linien auch innerhalb der Union. Es nennt sich „Modell konzentrischer migrationspolitischer Kreise“. Den innersten
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Kreis in diesem Modell bilden die Schengen-Staaten mit ihren scharfen Kontrollen an den Grenzen; die Nachbarstaaten sollen schrittweise in die Grenzkontrollsysteme eingebunden werden. Einen dritten Kreis sollen die Staaten des GUS-Raums, die Türkei und die Länder Nordafrikas bilden (Pläne zur Einrichtung von Flüchtlingslagern in diesen Ländern sind bekannt). In einem vierten Kreis (Mittlerer Osten, China und Schwarzafrika) will sich die Europäische Union „primär auf die Beseitigung von Push-Faktoren konzentrieren“. Das bedeutet: An die Stelle eines Schutzsystems soll ein perfektes Abwehrsystem treten. Das Strategiepapier mit diesen Vorschlägen ist mittlerweile vom Tisch. Doch sein destruktiver Inhalt, so ist zu fürchten, wirkt weiter.

Den Staatsminister tritt ein Pferd

Leoluca Orlando ist ein energischer Mann: In seiner Heimat Sizilien hat er der Mafia den Kampf angesagt, als Bürgermeister von Palermo hat er aus seiner Stadt wieder ein funktionierendes Gemeinwesen gemacht. Wenn es aber um den Schutz der Flüchtlinge geht, 40 000 beherbergt er in Palermo, dann mag er sich auf seine eigenen Kräfte nicht verlassen: Orlando sieht, wie in der EU das Rad des Flüchtlingsschutzes zurückgedreht wird. Also warb er am Ende der neunziger Jahre um einen Verbündeten mit moralischer Autorität: den Vatikan. In Briefen und Gesprächen versuchte er, den Papst als Mauerbrecher zu gewinnen – gegen eine Politik, die eine Mauer aus Paragraphen baut. Das Mittelmeer, so klagt er, „wird zum Raum der Intoleranz“, die Gesetzgebung entferne „sich immer weiter von der Barmherzigkeit“. Selbst Werner Hoyer, Staatsminister im Bonner Auswärtigen Amt in der letzten Periode der Regierung Helmut Kohl, sonst eher ein Mann der leisen Töne, wurde heftig, als er seinerzeit das Papier der Österreicher über die Abwicklung der Genfer Flüchtingskonvention zum ersten Mal las: „Ich habe geglaubt, mich tritt ein Pferd“. Doch es sind nicht Außenpolitiker wie er, die auf diesem Terrain den Ton angeben. Es sind die Innenpolitiker, und sie betrachten die Probleme von Flucht und Migration unter einem einzigen Aspekt – dem der inneren Sicherheit. Das österreichische Regierungspapier sieht Flüchtlinge und Migranten in erster Linie als Gefahr – letztendlich soll deshalb künftig jeder Staat frei und ohne rechtliche Verpflichtungen (wie sie sich heute aus der Genfer Flüchtlingskonvention ergeben) entscheiden können, welche Flüchtlinge er aufnimmt. Von besonderer Rigorosität waren die Überlegungen, wie man Flüchtlinge wieder los wird: Ihre Rücknahme durch die Herkunftsländer soll „international durchgesetzt werden“, heißt es in Ziffer 127 des Papiers, und Ziffer 131 führt aus: „aktive Absicherung der Rückkehrmöglichkeiten notfalls mit den Machtmitteln, die von der Staatengemeinschaft zur Friedenssicherung und Konfliktbeendigung eingesetzt werden“. Im Klartext: Die Rückkehr der Flüchtlinge soll militärisch begleitet werden. Das wird keine papierene Drohung bleiben; die Militarisierung der Flüchtlingspolitik macht Fortschritte, auch wenn die Papiere, die das ausdrücklich vorschlagen, vorerst wieder weggesteckt werden. Das Motto heißt: Tu Schlechtes – und rede nicht darüber. Nicht die flüchtlingsfeindliche Tendenz des Österreich-Papiers, sondern dessen Deutlichkeit dürfte die Bundes-
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regierung geärgert haben: Was die österreichische Ratspräsidentschaft vorschlug, wird zum Teil in Deutschland schon praktiziert. Der Anwendungsbereich der Flüchtlingskonvention wird hierzulande in der Praxis so eng gefasst, dass die meisten Flüchtlinge daran vorbeirennen. Zwar ist der Wortlaut der Schutzvorschrift von erhabener Schlichtheit: „Keiner ... wird einen Flüchtling über die Grenzen von Gebieten ausweisen oder zurückweisen, in denen sein Leben oder seine Freiheit wegen seiner Rasse, Religion, Staatsangehörigkeit, seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner politischen Überzeugung bedroht sein würde". Mit „exegetischen Turnübungen“, so der Frankfurter Anwalt Victor Pfaff, habe das Bundesverwaltungsgericht es geschafft, diesen Satz auf die politischen Opfer staatlicher Verfolgung zu verengen. So werden die Bürgerkriegsflüchtlinge ausgeschlossen – und der Schutz auf eine exklusive, prominente Gruppe individuell Verfolgter beschränkt.

Das war nicht immer so: 1956 die ungarischen und 1968 die tschechischen Flüchtlinge wurden ganz selbstverständlich als Konventionsflüchtlinge anerkannt. Niemand versuchte sich darauf hinauszureden, die Konvention erfasse nur den individuell politisch Verfolgten. Man sah die Realität der Flüchtlingsproblematik und legte die Konvention so aus, dass sie Schutz bot. Heute macht man es umgekehrt.

Ein neuer Geist?

Das Zuwanderungsgesetz des Jahres 2002 hätte, so es Gesetz geworden wäre, in einigen Bereichen des Asylrechts Verbesserungen bringen können: Es wollte nichtstaatliche und geschlechtsspezifische Verfolgung als Asylgrund anerkennen und eine Härteklausel schaffen, über die möglicherweise in besonders krassen Fällen hätte geholfen werden können. Daraus hätte sich, vielleicht, ein neuer Geist entwickeln können. Hätte, hätte, hätte. Das Bundesverfassungsgericht hat im Dezember dieses Zuwanderungsgesetz für verfassungswidrig erklärt – nicht aus inhaltlichen Gründen, sondern wegen der fehlerhaften Abstimmungsprozedur im Bundesrat. Nun kann man nur die Hoffnung haben, dass ein neuer Anlauf zu einem neuen Gesetz erstens Erfolg hat und zweitens die kleinen liberalen Ansätze des Gesetzentwurfs von 2002 nicht wieder zunichte macht. Immerhin sitzt seit 1. Juli 2002 im Nürnberger Bundesamt, das früher „Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge“ hieß und jetzt „Bundesamt für Migration und Flüchtlinge" heißt, ein Präsident namens Albert Schmid, der einen neuen Geist im staatlichen Umgang mit Flüchtlingen verkörpern will. Er meidet jedenfalls konsequent die politische Gemeinsprache: „Wir verwenden die Begriffe Asylmissbraucher und Wirtschaftsflüchtlinge nicht. Wir sagen, es beruft sich jemand begründet auf Asyl oder unbegründet – aus anderen Gründen – auf Asyl . Diese anderen Gründe, wirtschaftliche und soziale, sind nicht illegitim, sie werden nur vom Asylrecht nicht erfasst. Das macht deutlich, dass Regelungen für die Zuwanderung aus anderen Gründen erforderlich sind.“ Das ist ein wahres Wort. Es sollte Leitlinie deutscher und europäischer Flüchtlingspolitik werden. Es sollte. Es ist es aber nicht.
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Asyl in Europa

Asyl in Europa: Da schwimmt einer im Fluss, in einem Grenzfluss. Er versucht, ans rettende Ufer zu kommen. Im Wasser patroullieren Boote, und an beiden Ufern stehen Grenzbeamte. Sobald der Schwimmer zu nah ans Ufer kommt, drängen ihn die Boote wieder in die Mitte. Und wenn er trotzdem das eine Ufer erreicht, dann jagen ihn die Posten wieder ins Wasser zurück. Erreicht der Mann schließlich das andere Ufer, dann ruft man ihm zu, dass er doch vorhin schon auf dem gegenüberliegenden Ufer gestanden habe – und er deshalb sein Heil dort suchen solle. Und man treibt ihn zurück ins Wasser. Der Schwimmer ist ein Flüchtling, der Asyl in Europa erreichen will. Die Szene beschreibt die europäische Asylpolitik.
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